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Dokumentation des Workshops 

 

Optionen für die Evaluation des  

„Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung 

ausländischer Kinder und Jugendlicher“ 

durchgeführt in inhaltlicher Verantwortung der AG Flüchtlingskinder (übergreifende AG der 

BAGFW Fachausschüsse Kinder, Jugend, Frauen, Familie  sowie Migration) am 23. 

September 2015 im Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung in Berlin. 

Im Kern scheint es zwischen Bund und Ländern eine beschlossene Sache zu sein, dass zum 

1.1.2016 Neuregelungen im SGB VIII in Kraft treten werden, durch die neu ankommende 

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach einer „vorläufigen Inobhutnahme“ anhand des 

Königsteiner Schlüssels auf die Bundesländer verteilt werden sollen. Hierzu entwickelt das 

Gesetz ein komplexes System von Zuständigkeitsregelungen und Fristen.  

Der Gesetzesentwurf sieht eine Evaluation des Gesetzes vor, deren Ergebnisse Ende 2020 

dem Deutschen Bundestag zugeleitet werden sollen. Dieser soll dann entscheiden, „ob ggf. 

Nachjustierungen der Gesetzlichen Regelungen oder weitere Anpassungen notwendig 

erscheinen“, um den im Titel des Gesetzes zum Ausdruck kommenden Zweck 

„Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und 

Jugendlicher“ zu erreichen.  

Im Rahmen dieses Workshops sollte unter anderem überlegt werden, wie möglichst 

ökonomisch aussagekräftige Daten gewonnen werden können mit dem Ziel, Situation und 

Entwicklungen der jungen Flüchtlinge abzubilden auf dem Hintergrund von Verteilungspraxis 

und konkreter Angebote und Kompetenzen am Ort der regulären Inobhutnahme. Wichtig 

wird es auch sein, beobachten zu können, ob sich auf der Basis der Neuregelungen 

Entwicklungen abzeichnen, Inobhutnahmen und Anschlusshilfen für junge Flüchtlinge 

regional dauerhaft mit abgesenkten Standards zu realisieren oder sie von Anschlusshilfen 

auszuschließen. Dazu waren zu Fachvorträgen geladen Niels Espenhorst vom 

Bundesverband Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (BUMF), Nora Jehles von der 

Dortmunder Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik sowie Bernd Holthusen vom 

Deutschen Jugendinstitut (DJI).  

Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht über die drei Fachvorträge sowie eine 

zusammenfassende Darstellung zentraler Aussagen aus der Diskussion im Plenum.  

 

Christine Lohn       24. September 2015 
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Was sollte man wissen über die unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlinge, um Qualität und Wirkung des Gesetzes beurteilen zu 

können? 
Niels Espenhorst 
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Was erfahren wir aus der Kinder- und Jugendhilfestatistik über die 

unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge und was könnte man 

darüber hinaus durch sie in Erfahrung bringen? 
Nora Jehles 
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Mit welchen andern Daten und Forschungszugängen kann man 

weitere notwendige Informationen zur Bewertung der Gesetzes-

folgen gewinnen? 
Bernd Holthusen 
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Zentrale Aussagen aus der Diskussion: 

 Wir haben kaum Wissen über unbegleitete minderjährige Flüchtlinge  als 

Adressat_innen der Kinder- und Jugendhilfe. Es braucht partizipative 

Methoden, sowohl der Bedarfserhebung als auch der Datenerhebung 

insgesamt, sowohl im Blick auf das Verfahren als solches als auch auf die 

Anschlusshilfen. Neben der rein quantitativen Erfassung von Daten braucht es 

dringend qualitative Längsschnittstudien, um die Wirkungen des Gesetzes, 

aber auch die Passgenauigkeit und Wirkung nachfolgender Hilfen bewerten zu 

können.  

 Die Teilnehmende votieren für Umfragen in Flüchtlingsunterkünften bezüglich 

der Bedarfe von Flüchtlingen insgesamt. 

 Der Königsteiner Schlüssel als abstrakter Verteilungsmechanismus ist in 

Bezug auf die konkreten Bedarfe der jungen Menschen und die 

Gegebenheiten vor Ort kontraproduktiv, denn  das Gesetz sieht keinerlei 

Flexibilität vor. Dazu gehört auch, dass der aktuelle Gesetzentwurf keinerlei 

Anreize für Kommunen enthält, deren qualitativ ausgebaute Kapazitäten über 

die geplante Quote hinausgehen.  

Statistik: 

 Hilfreich wäre das Erfassen der ungeplanten Abgänge aus Inobhutnahmen 

über stichprobenmäßige Einrichtungsbefragung.  

 Die Regionalisierung der Daten ist hilfreich zum Verständnis der 

Gesamtsituation. 

 Der Datenabgleich verschiedener Statistiken muss institutionalisiert werden 

(Jugendhilfe, Schule, Gesamtbevölkerung, Asylanträge etc.) 

 Aus der Bevölkerungsstatistik kann Kenntnis über die Zahl der minderjährigen 

Flüchtlinge insgesamt auf regionaler Ebene erlangt werden; dies ist wichtig für 

eine qualifizierte und nachhaltige Jugendhilfeplanung 

 Die Erfassung von §42a muss in der Finanzstatistik erfolgen. 

 Deutlich ist eine große Spannbreite zwischen Mangel an Wissen und schlecht 

vernetzten Datensätzen an verschiedenen Orten. 

Evaluation: 

 Eine qualifizierte Evaluation ist  mit den bisher angesetzten 330 000€ nicht zu 

bewältigen.  

 Eine gleichzeitige Evaluation der Landesausführungsgesetze ist dringend 

erforderlich. Der Bund sollte seiner Steuerungsverantwortung nachkommen 

und ein koordiniertes Konzept und damit auch Synergieeffekte forcieren.  

 Die Evaluation muss so schnell wie möglich beginnen und über den gesamten 

Zeitraum andauern.  

 Die Evaluation muss komplex angelegt werden, dem Evaluationsteam muss 

der Grunddatensatz des Ausländerzentralregisters zur Verfügung gestellt 
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werden, außerdem die Statistik der Asylanträge. Damit ist auch die 

notwendige regionale Auswertung möglich.  

 Das Konzept für den jährlichen Bericht an den Bundestag muss so gestaltet 

werden, dass er  als qualifizierten Teil der Sozialberichtserstattung dienen 

kann. Jährliche Berichterstattung sollte außerdem in Beziehung stehen zur 

Evaluation – als offenes Konzept mit Chancen der Weiterentwicklung. 

 Standardverschiebungen sollten erfasst und beobachtet werden.  

 Erhebungen sind bei allen am Prozess Beteiligten nötig, aber: Das generierte 

Wissen muss auch für die Befragten nutzbar sein (wohl wissend, dass nicht 

alle alles wissen wollen). 

 Die bereits im Gesetzgebungsverfahren kritisch kommentierte Trennung von 

Fürsorge und rechtlicher Vertretung im Jugendamt muss daraufhin überprüft 

werden, wie sie praktisch umgesetzt wird und was im Konfliktfall passiert.  

 Eine weitere wichtige Frage ist, inwieweit die Fristen im Gesetz als 

Ausschlussgrund für die Verteilung Wirkung zeigen.  

 Der Aufbau und die Funktion von Netzwerken vor Ort sind ein weiteres Thema 

für die Evaluation.  

Es muss ein bundesweiter Erfahrungsaustausch organisiert werden, um 

Probleme zu erfassen und voneinander zu lernen – auch durch die BAGFW. 

____________________________ 


